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Förderungsrichtlinien 
                                    
der Kärntner Landesregierung betreffend 

eine Umweltprämie für die Neuanschaffung        


von KFZ (Busse und LKW)
Eine Aktion von Wirtschaftsreferent  Dr. Josef Martinz
Allgemeines:
· Die Kärntner Landesregierung hat beschlossen, eine Förderaktion für Güterbeförderungsunternehmen sowie für Gelegenheitsverkehrs- und Kraftfahrlinienbetreiber durchzuführen, um so einerseits einen Beitrag bei der Erneuerung der Fuhrparks zu leisten und andererseits die Erreichung der Klimaschutzziele zu unterstützen. 
Begünstigte:

· Der Antrag kann von allen förderungswürdigen Mitgliedern der Wirtschaftskammer Kärnten mit dem Firmenstandort (nicht Abstellplätze!) in Kärnten, deren Busse und LKW´s am Standort in Kärnten zugelassen sind, gestellt werden. 
· Förderungswürdig sind Klein- und Mittelbetriebe (KMU) der Güter- oder Personenbeförderung mit nicht mehr als 250 Beschäftigten oder einem Jahresumsatz von nicht mehr als 50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme von nicht mehr als 43 Millionen Euro.  
Förderungsgegenstand:

· Gefördert wird der Ankauf oder das Leasen (Mieten) von KFZ zur Güter- oder Personenbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen, welche die EU-Emissionsgrenzwerte für Dieselmotoren gemäß der EEV-Norm (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle) oder die Euroklasse 5 aufweisen, bei gleichzeitigem Nachweis der Stilllegung (Abmeldung) eines bereits vor dem 01.01.2011 im Betrieb verwendeten KFZ der Euroklasse 4 oder niedriger. Eine erneute Anmeldung dieses stillgelegten KFZ (innerhalb eines Jahres) ist nicht zulässig.
· Sattelauflieger sind von dieser Förderung ausgenommen. 
Höhe der Förderung:
· Die Förderung wird in Form einer Einmalzahlung gewährt und wird ausschließlich direkt an den (die) Fördernehmer(in) nach Prüfung der Nachweise auf ein von ihm (ihr) benanntes Konto ausbezahlt. 
· Die Förderung pro KFZ (LKW oder Bus) beträgt € 4.000,00, wobei maximal drei KFZ (somit maximal € 12.000,00) je Unternehmen gefördert werden.
· Bei Förderung mehrerer KFZ muss die Anzahl der Neuanschaffungen mit der Anzahl der Abmeldungen übereinstimmen.  

Erforderliche Beilagen für das Förderansuchen:

· Der (die) Fördernehmer(in) hat folgende Unterlagen vorzulegen:

a) 
Nachweis der aufrechten Konzession;
b) 
KMU-Bestätigung;
c) 
Nachweis der verbindlichen Bestellung oder über den Abschluss des Kauf- bzw Leasingvertrages ab Inkrafttreten der Förderung (01.01.2011); 
d) 
Nachweis der Stilllegung (Abmeldung) eines bereits vor dem 01.01.2011 im Betrieb verwendeten KFZ der Euroklasse 4 oder niedriger; 
e)
Nachweis der erstmaligen behördlichen Zulassung von zumindest einem EEV- oder Euroklasse 5-KFZ in Kärnten, wobei die behördliche Zulassung nicht älter als sechs Monate sein darf;
f) 
Nachweis der geforderten Schadstoffklasse des KFZ (Kopie des COP-Dokuments oder des Typenscheins bzw der Zulassungsbescheinigung); 
g)
Rechnung über die Gesamtkosten des KFZ und Zahlungsbelege  sowie der Nachweis einer Anzahlung in zumindest der Förderhöhe (bei Leasing-Mietverträgen der Leasing-/Mietvertrag);
h) 
Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer Kärnten sowie Nachweis über den Firmenstandort;

Abwicklung der Förderung:
· Diese Förderung wird nur auf Antrag zuerkannt. Anträge sind im Internet und im Amt der Kärntner Landesregierung erhältlich.
· Je Unternehmen (auch bei mehreren Betrieben) kann nur ein Antrag (maximal drei KFZ) gestellt werden.
· Der/die Begünstigte hat den Antrag auszufüllen, zu unterschreiben und mit den erforderlichen Unterlagen im Amt der Kärntner Landesregierung (Abteilung 7 – Wirtschaftsrecht und Infrastruktur) abzugeben bzw ihn dorthin (ausreichend frankiert) abzuschicken.
· Mit der Unterschrift versichert der/die Anspruchsberechtigte, dass alle Angaben wahrheitsgetreu geleistet wurden und nimmt die Rechtsfolgen zu Unrecht bezogener Förderungen zur Kenntnis.
Frist:

· Die Förderung läuft vom 01.01.2011 bis 30.06.2012. 

· Eine Förderung von Investitionen, die vor dem 01.01.2011 getätigt wurden, ist nicht möglich.

· Der schriftliche Antrag kann bis spätestens 15.06.2012 eingereicht werden.

· Die Förderaktion kann vor dem 30.06.2012 beendet werden, wenn die dafür bereitgestellten Mittel (Euro 400.000,00) erschöpft sind. 

Auszahlungsmodus:

· Die Zuerkennung der Förderung kann erst nach Vorliegen des vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllten Antrages samt Beilagen erfolgen, wobei die Ansuchen nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens behandelt werden; eine Reihung erfolgt nur bei Übermittlung der vollständigen Unterlagen.
· Bei einer nicht zeitgerechten Abgabe bzw Einsendung oder bei mangelhaften Nachweisen besteht keine Verpflichtung, diesbezügliche Nachforschungen anzustellen oder den Antrag sonst wie weiter zu bearbeiten. 
· Die Förderzusage wird dem (der) Fördernehmer(in) schriftlich mitgeteilt und ist für den Zeitraum von sechs Monaten nach Einreichung des vollständigen Förderansuchens gültig. 
· Die Auszahlung erfolgt auf ein von der/dem Begünstigten bekannt zu gebendes Konto bei einem inländischen Kreditinstitut. 
· Wurde die Förderung aufgrund unrichtiger Angaben oder aufgrund Verschweigens wesentlicher Voraussetzungen bezogen, so sind die ausbezahlten Beträge an das Land Kärnten binnen vier Wochen nach diesbezüglicher Aufforderung zurückzuerstatten. Außerdem behält sich das Land Kärnten vor, besonders schwerwiegende Fälle derartigen Missbrauchs allenfalls auch zivilrechtlich zu verfolgen. 
Schlussbestimmungen:

· Diese Förderaktion ist eine einmalige, freiwillige Leistung des Landes Kärnten und wird nur im Rahmen der vorgesehenen Fördermittel zuerkannt. Auf die Gewährung der Förderung besteht kein Rechtsanspruch.

· Der/die Begünstigte ist einverstanden, dass alle personenbezogenen Daten im Rahmen der Abwicklung dieser Förderrichtlinie automationsunterstützt verarbeitet werden und gibt mit seiner Unterschrift die ausdrückliche Zustimmung, dass die Anspruchsvoraussetzungen überprüft werden dürfen. 

